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Freitag, den 12. Dezember 2025

mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadtverwaltung

An diesem Wochenende malt die Leutershäuser Innenstadt 
rund um den Röhrenbrunnen wieder ein ganz besonders 
stimmungsvolles Bild. 
Wie ein Puzzle setzt sich dieses Bild seit Mitte der Woche 
zusammen, bis es dann am Freitagabend pünktlich zur fei-
erlichen Eröffnung um 18.00 Uhr in seinem vollen Glanz 
erstrahlt.
Schon Tage zuvor herrscht geschäftiges Treiben: Der Bauhof 
sorgt dafür, dass Buden und die Krippe ihren Platz 
fi nden, die Bühne wird aufgebaut, der 
Weihnachtsbaum am Röhrenbrunnen 
leuchtet bereits seit dem 1. Advent. Ab 
Donnerstagnachmittag gleicht unser 
Städtla einem wuseligen Ameisenhaufen, 
dann wenn alle Vereine, Gruppen und Pri-
vatinitiativen ihre Buden aufbauen, ein-
räumen und dekorieren. 
Ab und an werfe ich von meinem Büro im 
Dachgeschoss des Rathauses einen kurzen 
Blick runter auf den Markt und es über-
kommt mich wie in jedem Jahr eine gewisse 
Vorfreude auf das Wochenende, an dem 
Leutershausen in warmem Lichterglanz er-
strahlt und der Duft von Glühwein und aller-
lei Leckereien über den Markt zieht.
Weihnachtsmärkte sind kleine Welten für 
sich – Orte, an denen die Zeit ein wenig 
langsamer vergeht, an denen man den Alltag 
hinter sich lässt und die besondere Atmos-
phäre des Advents genießen darf.
Freuen Sie sich auf das Christkind und den 
Weihnachtsmann, die auch in diesem Jahr 
wieder zu uns kommen. Auf die musikalischen 
Beiträge des Kinderchors, der Schülerinnen 
und Schüler der Gustav-Weißkopf-Schule, des 
Kirchenchors und der Jagdhornbläser. Und 
natürlich auf das beliebte Kindertheater am 
Sonntagnachmittag, das unsere jüngsten Be-
sucherinnen und Besucher begeistern wird.
Doch nicht nur rund um den Röhrenbrunnen 
wird Adventsstimmung spürbar: Auch im 
Gebäude Am Markt 9, im Atelier von Ulrike 
Krauß, im Hinterhof des Gasthofs Sonne und 
wie jedes Jahr im Kulturhaus erwartet Sie weih-
nachtliches Flair und viel Herzblut.
Ich möchte danke sagen an alle, die sich wieder 
für unseren Weihnachtsmarkt einbringen – 
egal, in welcher Form. 
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Ich möchte danke sagen an alle, die sich wieder 
für unseren Weihnachtsmarkt einbringen – 

Ich wünsche Ihnen allen frohe und unbeschwerte Stunden auf 
dem Leutershäuser Weihnachtsmarkt und freue mich auf viele 

schöne Momente und auf alle Besucherinnen und Besucher 
unseres kleinen, aber besonderen Weihnachtsdorfes.

Ihr Markus Liebich
1. Bürgermeister der Stadt Leutershausen

Grußwort zum Leutershäuser Weihnachtsmarkt vom 12. – 14.12.2025
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Nr. KW Erscheinungstag Redaktionsschluss
redaktioneller Teil

16 Uhr

Redaktionsschluss
Anzeigenteil

18 Uhr

vorverlegt

4 Freitag  23. Jan Donnerstag 15. Jan Montag  19. Jan

6 Freitag  6. Feb Donnerstag 29. Jan Montag  2. Feb

8 Freitag  20. Feb Donnerstag 12. Feb Montag  16. Feb

10 Freitag  6. Mrz Donnerstag 26. Feb Montag  2. Mrz

12 Freitag  20. Mrz Donnerstag 12. Mrz Montag  16. Mrz

14 Donnerstag 2. Apr Mittwoch  26. Mrz Freitag  27. Mrz wegen Karfreitag

16 Freitag  17. Apr Donnerstag 9. Apr Montag  13. Apr

18 Donnerstag 30. Apr Mittwoch  22. Apr Freitag  24. Apr wegen Tag der Arbeit

20 Freitag  15. Mai Mittwoch  6. Mai Freitag  8. Mai wegen Christi Himmelf.

22 Freitag  29. Mai Mittwoch  20. Mai Freitag  22. Mai wegen Pfingstmontag

24 Freitag  12. Juni Mittwoch  3. Juni Montag  8. Juni wegen Fronleichnam

26 Freitag  26. Juni Donnerstag 18. Juni Montag  22. Juni

28 Freitag  10. Juli Donnerstag 2. Juli Montag  6. Juli

30 Freitag  24. Juli Donnerstag 16. Juli Montag  20. Juli

32 Freitag  7. Aug Donnerstag 30. Juli Montag  3. Aug

34 Betriebsurlaub Fa. Krieger

36 Freitag  4. Sep Donnerstag 27. Aug Montag  31. Aug

38 Freitag  18. Sep Donnerstag 10. Sep Montag  14. Sep

40 Freitag  2. Okt Donnerstag 24. Sep Montag  28. Sep

42 Freitag  16. Okt Donnerstag 8. Okt Montag  12. Okt

44 Freitag  30. Okt Donnerstag 22. Okt Montag  26. Okt

46 Freitag  13. Nov Donnerstag 5. Nov Montag  9. Nov

48 Freitag  27. Nov Donnerstag 19. Nov Montag  23. Nov

50 Freitag  11. Dez Donnerstag 3. Dez Montag  7. Dez

51 Freitag  18. Dez Mittwoch  9. Dez Freitag  11. Dez vorverlegt

Mitteilungsblatt Leutershausen – Redaktionsschlüsse 2026

☛ Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe

•  für Ihre gewerbliche/kostenpflichtige Anzeige bis 
Freitag, 12.12.2025, 18.00 Uhr, an den Krieger-Verlag, 

 	 Tel. 07953/9801-0, Fax 07953/9801-90, 
 	 E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de

•  für Ihre kostenfreie Beiträge (Vereine, Verbände, Kirchen) 
für den redaktionellen Teil bis Mittwoch, 10.12.2025, 
16.00 Uhr, an die Stadt Leutershausen, Tel. 09823/951-0, 
mitteilungsblatt@leutershausen.de oder pflegen Sie Ihren 
Beitrag über Ihre persönlichen Zugangsdaten ins Redak-
tionssystem ein.

Nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes: Freitag, 19. Dezember 2025
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Schließzeiten Weihnachten

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie gerne über die Schließzeiten der städtischen 
Einrichtungen über die Weihnachtstage und zwischen den 
Jahren informieren. Die Schließzeiten sind wie folgt:

Stadtverwaltung und das Kommunalunternehmen

•  Montag, den 29. Dezember 2025, bis einschließlich 
Dienstag, den 30. Dezember 2025

•  Freitag, den 2. Januar 2026, bis einschließlich Montag, 
den 5. Januar 2026

HINWEIS
In dringenden Fällen (unaufschiebbare Angelegenheiten 
im Standesamt und Einwohnermeldeamt) sind wir unter 
der Telefonnummer 09823/951-0 täglich von 9.00 Uhr – 
11.00 Uhr erreichbar.

Ab Mittwoch, den 7. Januar 2026, sind wir gerne zu den 
gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da! 

Gustav Weisskopf Museum – Pioniere der Lüfte
Dienstag, den 23. Dezember 2025, bis einschließlich 
Sonntag, den 28. Dezember 2025

Stadtbibliothek
Mittwoch, den 24. Dezember 2025, bis einschließlich Sonn-
tag, den 4. Januar 2026

Bauhof
Mittwoch, den 24. Dezember 2025, bis einschließlich 
Dienstag, den 6. Januar 2026

HINWEIS
In dringenden Fällen (Wasserrohrbruch etc.) sind wir unter 
folgender Telefonnummer erreichbar: 0151/74556964 oder 
0175/1147929

Wertstoffhof

Mittwoch, den 24. Dezember 2025, bis einschließlich Mitt-
woch, den 31. Dezember 2025

Wir wünschen Ihnen auch an dieser Stelle 
ein frohes Weihnachtsfest, erholsame

Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Beantragung Expressreisepass 
vor den Feiertagen

Sollten Sie kurzfristig einen Expressreisepass vor 
den Feiertagen bzw. Weihnachtsferien benötigen, 
empfehlen wir Ihnen eine Passbeantragung spä-
testens bis zum 15.12.2025 durchzuführen, sodass 

wir die Aushändigung der Expressbestellung bis 
zum 23.12.2025 um 12.00 Uhr gewährleisten können, 

da eine Folgebestellung erst wieder ab dem 7.1.2026 
möglich ist.

Sie lassen nicht nur Kinderaugen leuchten, sondern sie 
zaubern uns allen ein Lächeln ins Gesicht: die Weih-
nachtsbäume, die mit ihrem weihnachtlichen Lichter-
glanz eine ganz wunderbare Atmosphäre schaff en. Auch 
in diesem Jahr wurden wieder Bäume im Rathaus, am 
Röhrenbrunnen und in den Ortsteilen Jochsberg, Neun-
kirchen und Wiedersbach aufgestellt.

Wir möchten uns ganz herzlich für die Baumspenden bei 
• Fam. Springer aus Jochsberg, 
• Fam. Maletz aus Leutershausen, 
• Fam. Büschel aus Leutershausen, 
• Fam. Lutz aus Mitt elramstadt und
• Fam. Lehmeyer aus Wiedersbach 

bedanken!

Weihnachtsbäume 2025

IMPRESSUM

Amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Leutershausen
Herausgeber:
Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes der Stadt Leutershausen 
ist Bürgermeister Markus Liebich oder sein Vertreter im Amt, für den übrigen 
Inhalt der jeweilige Auftraggeber.

Redaktion: 
Stadt Leutershausen, Am Markt 1 - 3, 91578 Leutershausen
Telefon (0 98 23) 9 51-11 oder 9 51-0, E-Mail: mitteilungsblatt@leutershausen.de

Öffnungszeiten Rathaus Leutershausen
Mo./Di./Fr. 08.00 - 12.30 Uhr
Di. 14.00 - 16.00 Uhr
Mi. geschlossen
Do.  09.00 Uhr - 12.30 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr

Redaktionsschluss: 
gewerbliche Anzeigen:  montags 18.00 Uhr
redaktioneller Text:  donnerstags 16.00 Uhr 

Layout, Druck und Anzeigenverwaltung:
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90
Internet: www.krieger-verlag.de 
E-Mail-Adresse für gewerbliche Anzeigen: anzeigen@krieger-verlag.de



4Nr. 24 / Freitag, 12. Dezember 2025

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung  
über die Eintragungsmöglichkeiten  
in Unterstützungslisten für die Wahl 
[X]	des Gemeinderats/Stadtrats, 
[X]	der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters/ 

der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters,
[X]	des Kreistags,
[X]	der Landrätin oder des Landrats

am Sonntag, 8. März 2026
1. 		Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschrif-

ten benötigen, können sich die Wahlberechtigten ab dem Tag 
nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens 
bis Montag, den 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem Wahltag), 
12.00 Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift in eine 
Unterstützungsliste eintragen.

2. 		Es bestehen folgende Eintragsmöglichkeiten:

Anschrift des Ein-
tragungsraums

Eintragungszeiten barrierefrei
ja/nein

Rathaus 
Leutershausen,
Einwohnermeldeamt, 
Zimmer-Nr. 02,
Am Markt 1 – 3, 
91578 Leutershausen

Montag:       8.00-12.30/14.00-16.00 Uhr
Dienstag:     8.00-12.30/14.00-16.00 Uhr
Mittwoch:     8.00-12.30/14.00-16.00 Uhr
Donnerstag: 9.00-12.30/14.00-18.00 Uhr
Freitag:        8.00-12.30 Uhr

Zusätzliche Eintragungsmöglichkeiten 
außerhalb der genannten allgemeinen 
Dienststunden: Donnerstag, 8.1.2026,
9.00-12.30/14.00-20.00 Uhr,
Samstag, 17.1.2026, 10.00-12.00 Uhr

ja

3. 		Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können 
sich die Wahlberechtigten in jedem Eintragungsraum in der 
Stadt eintragen.

4. 		Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer 
glaubhaft macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behin-
derung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält 
auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungs-
schein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Vorausset-
zungen für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in 
diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtig-
te Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung eines 
bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen. 

		 Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Ein-
tragungsscheine können schriftlich (auch per E-Mail) oder 
mündlich (nicht telefonisch) bei der Stadt oder der Verwal-
tungsgemeinschaft beantragt werden. Die Eintragung kann 
nicht brieflich erklärt werden.

5. 		Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personal-
ausweis, ausländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
ihren Identitätsausweis oder ihren Reisepass vorlegen.

Leutershausen, 11.12.2025

gez.
Jürgen Ruppert
Wahlleiter

Bekanntmachung über die Aufforderung zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl
[X] des Stadtrats und
[X] der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters

in der Stadt Leutershausen,
Landkreis Ansbach

am Sonntag, 8. März 2026

1.		  Durchzuführende Wahl:
		  Am Sonntag, dem 8. März 2026, findet die Wahl von 20 Stadt-

ratsmitgliedern und der berufsmäßigen Ersten Bürgermeis-
terin oder des berufsmäßigen Ersten Bürgermeisters statt. 

2.		  Wahlvorschlagsträger
		  Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wähler-

gruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der 
Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz 
über die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergrup-
pen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natür-
licher Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen 
zu beteiligen. Parteien und Wählergruppen, die verboten 
sind, können keine Wahlvorschläge einreichen.

3.		  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
3.1	 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können 
ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am 
Donnerstag, dem 8. Januar 2026 (59. Tag vor der Wahl), 
18.00 Uhr dem Wahlleiter zugesandt oder während der all-
gemeinen Dienststunden im Rathaus, Zimmer-Nr. 06, EG, 
Am Markt 1 – 3, 91578 Leutershausen übergeben werden.

		  Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag 
einreichen.

3.2	 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet 
die Wahl

		  a)	des Stadtrats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,
		  b)	der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeis-

ters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit Bin-
dung an die sich bewerbenden Personen

		  statt.
3.3	 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 

findet die Wahl
		  a)	des Stadtrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl,
		  b)	der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeis-

ters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne 
Bindung an sich bewerbende Personen

		  statt.

4.		  Wählbarkeit zum Stadtratsmitglied
4.1	 Für das Amt eines Stadtratsmitglieds ist jede Person wähl-

bar, die am Wahltag
		  a)	Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgeset-

zes oder Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ist;

		  b)	das 18. Lebensjahr vollendet hat;
		  c)	 seit mindestens drei Monaten in der Stadt eine Wohnung 

hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne 
eine Wohnung zu haben, sich in der Stadt gewöhnlich 
aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren 
hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in 
die Stadt zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar.

4.2	 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 21 Abs. 2 des Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setzes (GLKrWG) nicht wählbar ist.

5.		  Wählbarkeit zur Ersten Bürgermeisterin oder zum Ersten 
Bürgermeister

5.1	 Für das Amt der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten 
Bürgermeisters ist jede Person wählbar, die am Wahltag:

		  a)	Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist;

		  b)	das 18. Lebensjahr vollendet hat;
		  c)	 für die Wahl zum berufsmäßigen Ersten Bürgermeister 

oder zur Ersten Bürgermeisterin kann auch eine Person 
gewählt werden, die weder eine Wohnung noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt hat.
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5.2	 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist.

6.		  Aufstellungsversammlung
6.1	 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei 

oder einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, 
die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzube-
rufen ist.

		  Diese Aufstellungsversammlung ist
		  a)	eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wäh-

lergruppe,
		  b)	eine besondere Versammlung von Delegierten, die von 

Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe für die bevor-
stehende Aufstellung sich bewerbender Personen ge-
wählt wurden, oder

		  c)	 eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der 
Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein 
für bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

		  Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegierten-
versammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Mo-
nat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer 
Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im 
Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlbe-
rechtigt waren.

		  Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung müssen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im 
Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversamm-
lung darf nicht früher als 15 Monate vor dem Monat statt-
finden, in dem der Wahltag liegt. 

		  Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Ab-
stimmung gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung 
teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei vor-
schlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerben-
den Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

6.2	 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich 
bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, 
sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen auf-
zustellen.

6.3	 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahl-
vorschläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind 
in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der 
Bürgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten ver-
einbaren die Wahlvorschlagsträger.

6.4	 Bei Stadtratswahlen kann die Versammlung beschließen, 
dass sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf 
dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen.

6.5	 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl:
		  Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als 

sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, 
sind folgende Verfahrensarten möglich:

6.5.1	Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen 
Aufstellungsversammlung der Parteien und der Wähler-
gruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag 
einreichen.

6.5.2	Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich be-
werbende Person in getrennten Versammlungen auf und 
reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren 
Versammlungen aufgestellte Person muss gegenüber dem 
Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam 
bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Möglich-
keit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvor-
schlägen bewerben will.

7.		  Niederschrift über die Versammlung
7.1		 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu 

fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:
		  a)	die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversamm-

lung,
		  b)	Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung,
		  c)	 die Zahl der teilnehmenden Personen,
		  d)	bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Er-

klärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher 
als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, 
von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe 

gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Dele-
gierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren,

		  e)	der Verlauf der Aufstellungsversammlung,
		  f)	 das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Per-

sonen gewählt wurden,
		  g)	die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Perso-

nen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Auf-
führung,

		  h)	auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Per-
sonen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversamm-
lung Ersatzleute aufgestellt hat.

7.2		 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung 
leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede 
wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unter-
zeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Nie-
derschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung 
teilgenommen haben.

7.3		 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt 
sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, 
Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der 
Versammlung teilgenommen haben.

7.4		 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahl-
vorschlag beizulegen.

8.		  Inhalt der Wahlvorschläge
8.1	 Bei Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so 

viele sich bewerbende Personen enthalten, wie Stadtrats-
mitglieder zu wählen sind. 

		  In unserer Stadt darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 20 
sich bewerbende Personen enthalten. Wenn sich bewer-
bende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt 
werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden Per-
sonen entsprechend.

		  Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleich-
artiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem 
Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer Wahl nur 
in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei Bürgermeis-
terwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewer-
bende Person enthalten.

8.2	 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter 
Parteien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, 
bei denen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur 
durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausge-
drückt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist 
eine weitere Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutli-
chen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist.

		  Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der 
Name des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem 
gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im 
Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Ent-
halten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvor-
schläge zur Bürgermeisterwahl kein oder kein gemeinsames 
Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvorschläge in al-
phabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kennwort.

8.3	 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über 
die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert be-
handelt werden sollen.

8.4	 Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre 
Stellvertretung bezeichnen, die in der Stadt wahlberechtigt 
sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste unter-
zeichnende Person als Beauftragte, die zweite als ihre Stell-
vertretung. Die beauftragte Person ist berechtigt, verbindli-
che Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und 
entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung der 
beauftragten Person.

8.5	 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich be-
werbender Personen in erkennbarer Reihenfolge entspre-
chend der Aufstellung in der Niederschrift über die Aufstel-
lungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag der 
Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift ent-
halten.



Unser Gewerbe – Unsere StadtUnterstützen Sie...

Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie eine besinnliche 

Stadt-Apotheke Leutershausen und 
Familie Redlin 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
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Zum Jahresende...
Herzlichen Dank für das in uns gesetzte Vertrauen und 
die gute Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 
neues Jahr 2026. Blicken wir gemeinsam nach vorne. 

-Team
Leutershausen

Ihr

Unser Geschäft  ist vom 27.12.2025 - 05.01.2026 geschlossen.

Fachbetrieb für Elektro-Sanitär-Technik

Weihnachtsmarkt – Samstag, 13.12.2025 bis 19 Uhr geöff net

Öffnungszeiten:
Di. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr 
und Sa. 7.00 - 12.00 Uhr

Am Markt 34
91578 Leutershausen

Tel. 09823-588, Fax -7874
E-Mail: salonwutz@t-online.de
Internet: www.salonwutz.de

E-Mail: salonwutz@t-online.de
Internet: 



Unser Gewerbe – Unsere Stadt ... und kaufen Sie 
ganz lokal vor Ort.

Arzneimittel vorbestellen mit
WhatsApp (0151/42 36 44 76)

/apothekeleutershausen

Unsere Apotheke jetzt 
für iOS & Android!

Freecall: 0800 - 20 40 666
Telefon: 0 98 23 - 92 07-0
Fax: 0 98 23 - 92 07-77
info@apotheke-leutershausen.com
www.apotheke-leutershausen.com

APOTHEKER WOLFGANG REDLIN e.K.

Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie eine besinnliche 

Adventszeit, fröhliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Ihre Belegschaft der 
Stadt-Apotheke Leutershausen und 

Familie Redlin 

Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie eine besinnliche 

Stadt-Apotheke Leutershausen und 
Familie Redlin 


einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 


einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Stadt-Apotheke Leutershausen und Stadt-Apotheke Leutershausen und Stadt-Apotheke Leutershausen und Stadt-Apotheke Leutershausen und 





Adventszeit, fröhliche Weihnachten und 



Adventszeit, fröhliche Weihnachten und 









 













 



KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN.

Bei Interesse melden Sie sich zur Absprache beim KRIEGER-VERLAG, Tel. 0 79 53/98 01-40.

PS: FCFS – Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Anzeigengröße nur ¼ Seite möglich.

Bitte beachten Sie, dass der Farbzuschlag bei dieser 
Gemeinschaftsaktion, bei mind. 6 Veröffentlichungen 

im Jahr, jeweils nur 12,– Euro zzgl. MwSt. ist.

HIER
An ALLE Gewerbetreibenden von Leutershausen 

WIR HABEN NOCH ZWEI PLÄTZE FREI!
VON LEUTERSHAUSENER FIRMEN FÜR LEUTERSHAUSEN
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8.6	 Angegeben werden können
		  a)	Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb 

von 2 Jahren vor dem Wahltag geändert hat,
		  b)	kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der 

Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den Stimm-
zettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbe-
sondere: Ehrenamtliche Erste, Zweite oder Dritte Bürger-
meisterin, ehrenamtlicher Erster, Zweiter oder Dritter 
Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretende 
Landrätin, stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat, 
Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident, stellver-
tretende Bezirkstagspräsidentin, stellvertretender Be-
zirkstagspräsident, Bezirksrätin, Bezirksrat, Mitglied des 
Europäischen Parlaments, des Bundestags, des Land-
tags. 

			   Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen er-
scheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzu-
führenden und diese vor den übrigen sich bewerbenden 
Personen.

8.7	 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der 
Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und 
dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben 
Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird. Wird 
eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewer-
bende Person der Wahlleiterin/dem Wahlleiter nach Auffor-
derung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt 
sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilun-
gen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. Die sich 
bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 

8.8	 Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer berufsmäßigen ersten 
Bürgermeisterin oder eines berufsmäßigen ersten Bürger-
meisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im 
Wahlkreis weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, eine Bescheinigung der Gemeinde, in der 
die sich bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre 
Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu 
haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wähl-
barkeit enthalten. 

		  Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.9	 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Stadtrats oder der Ersten 

Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters muss, 
wenn sich die Person nicht in der Stadt bewerben will, in der 
sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine 
Bescheinigung dieser Gemeinde/Stadt, bei Personen ohne 
Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemein-
de/Stadt darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen. 

		  Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9.		  Unterzeichnung der Wahlvorschläge
		  Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten un-

terschrieben sein, die am Montag, 19. Januar 2026 (48. Tag 
vor dem Wahltag), wahlberechtigt sind. 

		  Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder 
Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unter-
schriften auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig ge-
leistet werden. Die Unterzeichnenden müssen Familienna-
me, Vorname und Anschrift angeben und in der Stadt 
Leutershausen wahlberechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte 
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die Zurück-
ziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts 
oder der Tod eines Unterzeichnenden des Wahlvorschlags 
berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht.

10.	 Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
10.1	 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müs-

sen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben 
werden, sondern zusätzlich von mindestens 120 Wahlbe-
rechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der Stadt 
aufliegen, unterstützt werden. Neue Wahlvorschlagsträger 
sind Parteien und Wählergruppen, die im Stadtrat seit 
dessen letzter Wahl nicht aufgrund eines eigenen Wahl-
vorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahl-
tag (8. Dezember 2025) vertreten waren; sie benötigen aller-
dings dann keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, 

wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten 
Europawahl mindestens fünf v. H. der im Land insgesamt 
abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten Bun-
destagswahl mindestens fünf v. H. der im Land abgegebe-
nen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. Maßgeblich sind 
die vom Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem 
Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.

		  Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvor-
schlagsträger in ihrer Gesamtheit im Stadtrat seit dessen 
letzter Wahl aufgrund des gleichen gemeinsamen Wahlvor-
schlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (8. Dezember 
2025) vertreten waren oder wenn mindestens einer der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen Unter-
stützungsunterschriften benötigt.

	10.2	 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:
		  a)	die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewer-

benden Personen und Ersatzleute,
		  b)	Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungs-

liste eingetragen haben,
		  c)	 Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet 

haben.
10.3	 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem 

sich der Eintragungsraum befindet sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder er-
hebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten.

10.4	 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.
10.5	 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintra-

gungsräume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von 
Eintragungsscheinen an kranke Personen und Menschen 
mit körperlichen Behinderungen werden von der Stadt ge-
sondert bekannt gemacht.

11.		 Zurücknahme von Wahlvorschlägen
		  Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis 

zum Donnerstag, 8. Januar 2026, 18.00 Uhr (59. Tag vor 
dem Wahltag), zulässig.

		  Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen 
beschließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie 
über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte 
Person kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet 
werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvor-
schlag zurückzunehmen.

Leutershausen, 11.12.2025

gez.
Jürgen Ruppert
Wahlleiter

  

 

    
 

   

   
 

  
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
  

  

 

 

 
 

 
  

 

 
    

 

 

  

Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken

Ausführungsanordnung
Dorferneuerung Pfetzendorf-Zweiflingen 
Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach

Anlage(n) 
1 Bestandskarte M = 1:1.000

In der Dorferneuerung Pfetzendorf-Zweiflingen wird die Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsplanes angeordnet. Der neue Rechts-
zustand tritt mit dem 1.3.2026 an die Stelle des bisherigen Rechts-
zustands.
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet, mit der Folge, dass 
Widersprüche und Anfechtungsklagen keine aufschiebende Wir-
kung haben.

Gründe
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich vor-
geschriebener Weise bekannt gegeben.
Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung 
konnte daher angeordnet werden (§ 61 Flurbereinigungsgesetz 
– FlurbG –).
Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird ange-
ordnet, damit aus einem längeren Aufschub der Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes den Beteiligten auf dem Gebiet des 
Grundstücksverkehrs keine erheblichen Nachteile erwachsen 
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung).
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach 
dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken
Philipp-Zorn-Str. 37, 91522 Ansbach

(Postanschrift: Postfach 619, 91511 Ansbach)
eingelegt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 
Form möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen!

 

   

 

 
  

    

 

 

 
  

  

   
 

 
 

 
     

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

Diese Anordnung sowie die Bestandskarte, die den 
Stand der Flurkarte bei Eintritt des neuen Rechtszu-
standes darstellt, können innerhalb von vier Monaten 
nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntma-
chung auch auf der Internetseite des Amtes für Länd-
liche Entwicklung Mittelfranken auf der Seite Projekte 
in Mittelfranken unter
„Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneuordnun-
gen und Dorferneuerungen“ eingesehen werden.
(https://www.ale-mittelfranken.bayern.de/137283/in-
dex.php)

Hinweis
Förderanträge für private Maßnahmen in der Dorferneuerung und 
die Förderung von Kleinstunternehmen können längstens bis zum 
Eintritt des neuen Rechtszustandes, das ist der Ablauf des 
28.2.2026, beim Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, 
Philipp-Zorn-Str. 37, 91522 Ansbach gestellt werden.
gez. Ingo Steinbrecher
Leitender Baudirektor

Gefunden 
Das Fundbüro im Rathaus, Erdgeschoss, links, Zimmer 02,
Frau Archut (Tel. 09823/951-16) teilt mit:
GEFUNDEN:
•	 Silberner Schlüssel mit Kordel (pink-grün) und Anhänger 

(blauer Fuß)

NEUES AUS DEM KOMMUNALUNTERNEHMEN

Generalsanierung  
der Kläranlage Leutershausen
Seit Jahresbeginn 2025 arbeitet die Kläranlage Leutershausen 
mit ihrer vollen und geplanten Reinigungsleistung. Die von den 
Behörden geforderten Werte werden eingehalten und aus den 
Daten des ersten Betriebsjahres kann man erkennen, dass die 
Kläranlage nicht wie von einigen Bürgern befürchtet, zu groß be-
messen ist.
Im Jahr 2025 standen u. a. Betonsanierungen, die Erweiterung 
des Betriebsgebäudes sowie die Erneuerung des Hebewerkes 
auf dem Plan:
Das bestehende Betriebsgebäude wurde auf beiden Seiten er-
weitert, um u. a. die neue Schlammpresse und die neuen Sanitär-
anlagen unterzubringen. Beide Gebäudeteile stehen derzeit im 
Rohbau und konnten noch vor dem Winter mit den Türen- und 
Fenstermontagen geschlossen werden, sodass im Winter die 
Inneninstallationen möglich sind.
Weiterhin fand während des Sommers bei Vorklär-, Schlamm- und 
Filtratbecken sowie im Hebewerk die Betonsanierung statt. Die 
Becken stammen aus den 1960ern und ihre Betonoberflächen 
wiesen starke Verwitterungserscheinungen auf. Daher wurden die 
oberen Zentimeter des Betons mit einem Hochdruckwasserstrahl 
abgetragen und ein neuer Spezialmörtel aufgebracht. Dies ver-

längert die Haltbarkeit der Becken um weitere Jahrzehnte und 
erspart teure Ersatzneubauten.
In der ersten Dezemberwoche sollen die beiden neuen Hebe-
schnecken montiert werden, die das Abwasser vom tief liegenden 
Hauptkanal auf Geländehöhe der Kläranlage heben. Jede Schne-
cke ist in der Lage, 65 l/s nach oben zu transportieren. Die beiden 
alten Schnecken waren aufgrund ihres Alters verschlissen; ein 
Neuersatz günstiger als eine Aufbereitung.
Ende November startete bereits vor dem Bauzeitenplan liegend 
der Ausbau der Wege und Plätze auf dem Gelände.
Diese Arbeiten werden ins neue Jahr fortdauern. Ist die Schlamm-
presse in der neuen Halle Mitte 2026 einsatzbereit, können die 
beiden großen alten Stapelbehälter im Nordwesten des Geländes 
mit einem Volumen von je 1.500m3 mit dem angefallenen Aushub 
verfüllt und mit PV-Modulen bestückt werden.
Abschließend steht als größere Aufgabe noch die Erneuerung des 
Faulgasbehälters an, sodass die Generalsanierung im nächsten 
Jahr wahrscheinlich baulich abgeschlossen werden kann.

Generalsanierung  
der Kläranlage Leutershausen –  
vierte Baustellenführung
Im Bauzustand ist es zu gefährlich, größere Besuchergruppen 
durch die Kläranlage zu führen.
Um Ihnen dennoch einen Eindruck zu vermitteln, laden wir Sie 
ein, mit uns wieder einen 12-minütigen virtuellen Rundgang zu 
machen. Wir haben nun das aktuelle Video auf dem YouTube-
Kanal der Stadt Leutershausen hochgeladen.�
Sie finden den Link zu den Videos auf der Home-
page des KUL unter www.ku-leutershausen.de/
abwasser oder Sie nutzen den 
nebenstehenden QR-Code.

STADTBIBLIOTHEK
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TIPPS UND HINWEISE

Digitales Lichtbild im Personalausweis  
und Reisepass
Seit Mai 2025 werden digital vorliegende biometrische Lichtbilder 
für neue hoheitliche Dokumente genutzt. Die Erstellung eines 
digitalen Lichtbildes ist im Passamt oder bei zertifizierten Foto-
grafen möglich.
Ausgedruckte Lichtbilder können nicht mehr verwendet werden.
Ihr Personalausweis oder Reisepass kann im Passamt 
Am Markt 1 – 3, EG Zimmer 02, 
bei Frau Horn oder Frau Archut 
beantragt und abgeholt werden.

Das Beantragen nimmt pro Person ca. 20 Min. und das Abholen 
ca. 10 Min. in Anspruch. Im Einzelfall kann es zu Wartezeiten 
kommen. Wir empfehlen, die Gültigkeitsdauer des Personalaus-
weises öfters zu kontrollieren und nach Möglichkeit den Personal-
ausweis außerhalb der Urlaubszeit oder frühzeitig vor einer ge-
planten Auslandsreise zu beantragen.

Öffnungszeiten Passamt:
Montag		  8.00 – 12.30 Uhr
Dienstag		 8.00 – 12.30 Uhr/14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch		 geschlossen
Donnerstag	 9.00 – 12.00 Uhr/14.00 – 18.00 Uhr
Freitag		  8.00 – 12.30 Uhr

NEUES AUS DEM MUSEUM

KIRCHLICHE VERANSTALTUNGEN

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Auerbach
Sonntag,	  14.12.2025
	 9.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikant Günther Wostratzky
Sonntag, 	 21.12.2025
	10.00 Uhr 	Gottesdienst mit Prädikantin Karoline Stiegler	

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Geslau-Frommetsfelden
Freitag, 12. Dezember 2025
19.30 Uhr		 Adventskonzert in Geslau
Sonntag, 14. Dezember 2025 – 3. Advent
10.15 Uhr 	 Gottesdienst (Pfrin. Laux), gleichzeitig ist Kindergot-

tesdienst.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Jochsberg
Sonntag, 14.12.2025 
	 9.30 Uhr 	Gottesdienst, Kirche St. Mauritius 
		  (mit Dekan Rainer Horn)	

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Leutershausen
Sonntag, 14.12.2025 
	 9.30 Uhr 	Kindergottesdienst, Lutherhaus	
	 9.30 Uhr 	Lichtspurgottesdienst, Lutherhaus 
		  (mit Pfarrer Carsten Friedel)	



11 Nr. 24 / Freitag, 12.  Dezember 2025

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neunkirchen 
und Wiedersbach
Sonntag, 14. Dezember 2025 – 3. Advent
 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Neunkirchen, Lektor 

Harald Löblein
Donnerstag, 18. Dezember 2025
 19.00 Uhr Waldweihnacht in Wiedersbach, Prädikant Reiner 

Daum
Sonntag, 21. Dezember 2025 – 4. Advent
 10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Wiedersbach, N. N. 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Weißenkirchberg
Donnerstag, 11.12.2025
 14.00 Uhr  Seniorenkreis – Adventsfeier mit Pfarrer Balzer
Sonntag, 14.12.2025
 9.30 Uhr  3. Advent-Gottesdienst (Prädikantin Helga Schmeck), 

anschließend Kirchenkaffee
17.00 Uhr  Konzert mit Gloria Brass (Chor des Posaunenver-

bandes Bayern) 
Sonntag, 21.12.2025
 9.30 Uhr  4. Advent-Gottesdienst mit dem Kirchenchor (Pfarrer 

Balzer), gleichzeitig Kindergottesdienst

Katholische Filiale Leutershausen
Regelmäßige Gottesdienste und Veranstaltungen:
 9.00 Uhr Sonntag: Amt
1. Sonntag im Monat: Begegnung nach dem Gottesdienst

Veränderungen und Hinweise: www.regionalpfarrei.de

SCHULEN

FOS/BOS Ansbach – Tag der offenen Tür
am Samstag, 7. Februar 2026, von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
Information, Beratung und Erfahrungsberichte. Fachpraktische 
Ausbildung, Schulwerkstätten, Projekte, Kooperationen, zweite 
Fremdsprache, Seminarfach.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

VEREINE UND VERBÄNDE

Eine-Welt-Initiative Leutershausen
Besuchen Sie uns im Eine-Welt-Laden während 
dem Weihnachtsmarkt am Sa. und So. von 14.00 
– 19.00 Uhr!
Hinweis: Am Freitag, den 12.12., bleibt der La-
den geschlossen.
Fair-Trade-Leckereien, Kaffee, Tee, Kunsthand-
werk – Zum verschenken oder selbst genießen!

Kleintierzuchtverein B 532 Leutershausen
Der Kleintierzuchtverein B 532 Leutershausen hält 
am Sonntag, den 14.12.2025, um 11.30 Uhr sein 
Weihnachtsessen im Vereinslokal Gasthaus „Zur 
Sonne“ ab.
Dazu sind wie immer Freunde und Liebhaber der 
Kleintierzucht herzlich willkommen.
Anton Nefzger

Heimatverein Brunst
Liebe Theater-Freunde,  
im April 2026 präsentiert euch 
die Theatergruppe Heimatver-
ein Brunst e. V. die Komödie
„Residenz Schloss & Riegel“
in drei Akten von Winnie Abel. 

Termine:
• Freitag, 17.4.2026 19.00 Uhr*
• Samstag, 18.4.2026 19.00 Uhr*
• Sonntag, 19.4.2026 15.00 Uhr*
• Freitag, 24.4.2026 19.00 Uhr*
• Samstag, 25.4.2026 19.00 Uhr*

Karten (max 10 pro Person) gibt es am 20.12.2026 an der Weih-
nachtsbude in Brunst von 17.00 – 19.00 Uhr und anschließend 
unter Tel. 0171/9109873.

Gesangverein 1836 Leutershausen
Wir laden unsere Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahlen am 
28.1.2026 um 19.00 Uhr in das Kultur-
haus ein. 

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme.
gez. R. Klein, Vorsitzende

Wichtige Telefon-Nummern:

Notruf  112
für alle medizinischen Notfälle und alle Feuerwehreinsätze 

Krankentransport  09 81/6 50 50-0
für Anmeldungen bei einem Krankentransport  

Notruf Polizei 110

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztlicher Notdienst www.notdienst-zahn.de 

Giftnotruf Nürnberg 09 11/3 98 24 51

Krisendienst in seelischen Notlagen 09 11/42 48 55-0
Mo. - Do., 18.00 – 24.00 Uhr, Fr., 16.00 – 24.00 Uhr 
Sa., So. u. Feiertag, 10.00 – 24.00 Uhr

Frauenhaus Ansbach 09 81/9 59 59

Tierheim Ansbach  09 81/6 21 70

Hausnummer,
Briefk asten 

und Klingelschild 
sollen  lesbar sein

Stellen Sie sich einmal vor:
Sie brauchen mitt en in der Nacht 
einen Arzt – oder sonst schnelle 
Hilfe. Ist Ihre Hausnummer gut les-
bar? Und auch der Name am Brief-
kasten oder Klingelknopf? Nur so 
ist gewährleistet, dass Sie jederzeit 
erreichbar sind, wenn Sie dringend 
Hilfe benöti gen. 
Auch Brieft räger und Zeitungszustel-
ler sind für eindeuti ge Beschrift ungen 
dankbar.



Jetzt Solidarität üben  
und Patewerden!
Als Pate sichern Sie die Zukunft  
Not leidender Kinder dauerhaft. 

Helfen Sie uns, Kindern  
eine hoffnungsvolle  
Zukunft zu gewähren.

www.kinderzukunft.de
Commerzbank Hanau 
IBAN: DE79 5064 0015 0222 2222 00 

Helfen Sie mit 
einer Insekten-
Patenschaft!

NABU.de/insekten-pate
E-Mail: paten@NABU.deNA
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Beflügelter Junggeselle 

sucht zarte Partnerin für 

romantische Flatterwochen. 

Tel.: 030.284984-1574

Der Mitt elschulverband Herrieden sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die 
Grund- und Mitt elschule Herrieden eine 

Reinigungskraft  (m/w/d)
Die Arbeitszeit beträgt 14,25 Std./Woche und teilt sich wie folgt auf:

Montag: 13.00 Uhr – 17. 15 Uhr 4,25 Stunden

Mitt woch:  13.00 Uhr – 18.00 Uhr 5,00 Stunden

Freitag: 12.00 Uhr – 17.00 Uhr 5,00 Stunden

Sie bringen mit:
 •  Erfahrung im Reinigungsbereich
 •  Flexibilität, Zuverlässigkeit, selbstständiges Arbeiten, Sozialkompetenz und 

Teamfähigkeit

Wir bieten:
 •  einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz an der Grund-/Mitt elschule Herrieden
 •  ein unbefristetes Beschäft igungsverhältnis (SV-pfl ichti g)
 • ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und interessantes Aufgaben-

gebiet in einem engagierten Team
 •  eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der Ausbildung und Berufser-

fahrung nach dem geltenden Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst (TVöD)
 •  eine betriebliche Altersversorgung
 • Vermögenswirksame Leistungen
 •  Jahressonderzahlung
 •  verschiedene freiwillige Leistungen für die Personalfürsorge und Gesundheitsfür-

sorge

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
bis spätestens 06.01.2026
über das Online- Bewerberportal der Stadt Herrieden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitt e an die Personalverwaltung - Tel. 0 98 25/8 08-25. 

WEIHNACHTS-
GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

Wir erinnern an die Einreichung Ihres Glückwunsch-Anzeigen-
auftrages – soweit noch nicht geschehen – und bitten Sie um 
sofortige Einreichung desselben, spätestens jedoch bis

Freitag, den 12. Dezember 2025.Freitag, den 12. Dezember 2025.
Es ist auch möglich, unsere Mustervorschläge auf unserer 
Homepage: www.krieger-verlag.de anzusehen und 
Ihren Auftrag zu erteilen.



WIR HABEN DEN
JOB FÜR DICH!

Schneider & Sohn GmbH & Co. KG
Landwehrstr. 19
74572 Gammesfefef ld

07958 32 1
karriere@schneiderundsohn.de
www.schneiderundsohn.de

LKW-Fahrer
(m/w/d)

Mitarbeiter an der Waage
(m/w/d)

Voll-/Teilzeit in Gammesfeld und/oder Wiedersbach

D !DD
Straßenbauer
(m/w/d)

Tiefbaufacharbeiter
(m/w/d)

Die Stadt Herrieden sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt, in Vollzeit, einen

Mitarbeiter 
für die Stadtgärtnerei (m/w/d)

Täti gkeitsfeld:
 • Mäharbeiten mit dem städt. Unimog
 •   Mitarbeit bei allen anfallenden Arbeiten in der Stadtgärtnerei
 •  Anlage, Pfl ege und Unterhalt der städt. Grünanlagen
 •  Forstarbeiten
 •  Mitwirkung beim Winterdienst

Sie bringen mit:
 •  eine abgeschlossene Ausbildung als Landschaft sgärtner oder entsprechende 

langjährige Erfahrung im Gartenbau oder der Landschaft spfl ege bzw. eine 
Ausbildung als Forstwirt oder Landwirt

 •  Bereitschaft  zur Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit (vor allem im Winterdienst)

 •  Führerscheinklasse B, BE - C, CE (dringend erforderlich für die Mäharbeiten 
mit dem städt. Unimog)

 •  Erfahrung in der Handhabung diverser Maschinen und Geräte (Motorsäge etc.)
 •  bereits absolvierter Kurs AS Baum II bzw. die Bereitschaft , diesen zu absolvieren
 •  selbstständige, gewissenhaft e und verlässliche Arbeitsweise
 •  körperliche Belastbarkeit, hohe Moti vati on und Teamfähigkeit

Wir bieten:
 •  einen modernen und vielseiti gen Arbeitsplatz in der Stadtgärtnerei 
 •  ein unbefristetes Beschäft igungsverhältnis
 •  ein abwechslungsreiches, eigenverantwortliches und interessantes 

Aufgabengebiet in einem engagierten Team
 •  eine leistungsgerechte Bezahlung, entsprechend der Ausbildung und 

Berufserfahrung nach dem geltenden Tarifvertrag für den öff entlichen 
Dienst (TVöD)

 •  eine betriebliche Altersversorgung
 •  Vermögenswirksame Leistungen
 •  Jahressonderzahlung
 •  Fahrradleasing
 •  verschiedene freiwillige Leistungen für die Personalfürsorge und Gesund-

heitsfürsorge
 •  30 Tage Urlaub (ab 2027: 31 Tage Urlaub)
 •  Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
bis spätestens 06.01.2026
über das Online-Bewerberportal der Stadt Herrieden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitt e an die Personalverwaltung – Tel. 0 98 25 8 08-25 
oder an den Leiter der Stadtgärtnerei - Tel. 01 71/7 65 56 64.

Meine Praxis ist 
von Mo., 22.12. bis einschl. Di., 6.1.2026

wegen Urlaub geschlossen!
Ab Mittwoch, 7.1.2026 sind wir gerne wieder für Sie da.

Dr. Inge Gurdan, Tel. 0 98 23/85 72
Hans-Wagner-Straße 4, 91578 Leutershausen

Brennholz versch. Längen 
möglich, Hart-/Weichholz, auf Palette 
geschichtet und Holzbriketts; 
beides inkl. Lieferung im LK AN.
Info/Bestellung unter: 01 70/4 16 46 45 
oder www.goblirsch-spedition.de                 
Fa. Matthias Goblirsch                          
Spedition – Transporte – Brennholz   
Büchelberg 15, 91578 Leutershausen

Senden Sie Ihre Anzeige einfach per E-Mail an 

ANZEIGEN@KRIEGER-VERLAG.DE



info@dachdeckereiweiss.de

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei
Dachreparatur
Dachfenster-
austausch

 Herrieden
Tel: 09825 927040

www.dachdeckereiweiss.de

Wir helfen gern weiter!

Dachfenster-
austausch

Dachumdeckung
Flachdach- und 
Balkonsanierung
Spenglerei

Kran/Hebe-
bühnen, 33 m

Telefon 09872–9528806 
www.bestattungen-wick.de

Unser Vorsatz für das neue 
Jahr? Eine Bestattungs-
vorsorge.

Neuer Standort – 
gleiche Sicherheit!

Ab sofort finden Sie DEKRA in der
Hammerstatt 2a, 91637 Wörnitz.
Mit und ohne Termin.
Hauptuntersuchung | Gutachten/Bewertung
Telefon 0981.4661720
Mo – Fr: 8 – 17 Uhr, jeden 2. Sa im Monat 9 – 12 Uhr

dekra.de/woernitz

Unsere Praxis ist 
vom 22.12. bis 24.12.25 
geschlossen.
Vertretung: 
Praxis Raster, Flachslanden
Praxis Gundel, Ansbach
Praxis Winkler-Dittrich, Lehrberg

Am 29.12.25 und 30.12.25 
sind wir wie gewohnt für 
Sie da.
Unsere Praxis ist vom 
31.12.25 bis 05.01.26 
geschlossen.
Vertretung: 
Praxis Raster, Flachslanden
Praxis Winkler-Dittrich, Lehrberg

Ab 07.01.26 sind wir wieder 
wie gewohnt für Sie da. 

Wir wünschen allen
frohe Weihnachten,
viel Glück, Gesundheit
und Zufriedenheit im neuen Jahr.

Silke Schönecker
Wolfgang Schönecker 
Birgit Zießler 
Angela Klemt

Großer Weihnachtsbaumverkauf
bei Fam. Wachmeier in Hannenbach 18

Nordmanntannen und Fichten
in allen Größen aus der Region
täglich, außer sonntags.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

PLATZIERUNGSWÜNSCHE werden nach Möglichkeit 
erfüllt, können jedoch nicht immer berücksichtigt werden.


